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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1988 Ausgegeben am 8. Jänner 1988 4. Stück

1 0 . Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die Zustellung von Schrift-
stücken in Verwaltungssachen im Ausland

1 1 . Kundmachung: Kündigung der Regelung Nr. 40 des Übereinkommens über die Annahme einheitli-
cher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und Teile von
Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung der Genehmigung

1 2 . Kundmachung: Änderung der Anhänge I und II des Übereinkommens über den internationalen Han-
del mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen

1 3 . Kundmachung: Berichtigung des Beschlusses Nr. 1/86 des Gemischten Ausschusses Österreich —
EWG

1 4 . Kundmachung: Geltungsbereich des Zusatzprotokolls zum Europäischen Übereinkommen betreffend
Auskünfte über ausländisches Recht

10. Kundmachung des Bundeskanzlers vom 1. Dezember 1987 betreffend den Geltungsbereich
des Europäischen Übereinkommens über die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungs-

sachen im Ausland

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarates hat die Bundesrepublik Deutschland gemäß
Art. 2 Abs. 5 des Europäischen Übereinkommens über die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungs-
sachen im Ausland (BGBl. Nr. 67/1983, letzte Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 408/1987)
als zentrale Behörde für Zustellungsersuchen für den Bereich des Landes Berlin das „Landesverwaltungs-
amt Berlin, Fehrbelliner Platz 1, D-1000 Berlin 2" bestimmt.

Vranitzky

11 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 1. Dezember 1987 betreffend die Kündigung der
Regelung Nr. 40 des Übereinkommens über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die
Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegen-

seitige Anerkennung der Genehmigung

Auf Grund des § 2 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200,
wird kundgemacht:

Gemäß Art. 1 Abs. 7 des Übereinkommens über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die
Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige
Anerkennung der Genehmigung (BGBl. Nr. 177/1971) wird erklärt, daß die Regelung Nr. 40s") dieses
Übereinkommens von der österreichischen Verwaltung nicht mehr angewendet wird. Die österreichische
Erklärung wurde am 30. Juli 1987 beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. Die Regelung
Nr. 40 tritt daher gemäß Art. 1 Abs. 7 des Übereinkommens für Österreich mit 30. Juli 1988 außer Kraft.

•) Kundgemacht in BGBl. Nr. 393/1985

Vranitzky
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12.

Kundmachung des Bundeskanzlers vom 1. Dezember 1987 betreffend die Änderung der
Anhänge I und II des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten

freilebender Tiere und Pflanzen
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(Übersetzung)

ÄNDERUNGEN DER ANHÄNGE I UND II DES ÜBEREINKOMMENS *)

beschlossen von der Konferenz der Vertragsparteien bei der 6. Tagung in Ottawa, Kanada, vom 12. bis
24. Juli 1987

Die Konferenz der Vertragsparteien faßte folgende Beschlüsse:
a) Die folgenden Arten werden aus Anhang I oder Anhang II des Übereinkommens gestrichen:

•) Kundgemacht in BGBl. Nr. 188/1982, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 154/1987.
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Die Änderungen sind gemäß Art. XV Abs. 1 lit. c des Übereinkommens mit 22. Oktober 1987 in
Kraft getreten.

Vranitzky

13.

Kundmachung des Bundeskanzlers vom 9. Dezember 1987 betreffend eine Berichtigung des
Beschlusses Nr. 1/86 des Gemischten Ausschusses Österreich — EWG

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200, wird
kundgemacht:

In Anhang I des Beschlusses Nr. 1/86 des Gemischten Ausschusses zur Ergänzung und Änderung der
Listen A und B im Anhang zum Protokoll Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit
Ursprung in" oder „Ursprungserzeugnisse" und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltun-
gen (kundgemacht in BGBl. Nr. 182/1986) wird die zweite Position ex 37.01 wie folgt berichtigt:
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Vranitzky

14 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
15. Dezember 1987 betreffend den Geltungs-
bereich des Zusatzprotokolls zum Europäi-
schen Übereinkommen betreffend Auskünfte

über ausländisches Recht

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parates hat Griechenland am 29. Oktober 1987

seine Ratifikationsurkunde zum Zusatzprotokoll
zum Europäischen Übereinkommen betreffend
Auskünfte über ausländisches Recht (BGBl.
Nr. 179/1980, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 560/1987), hinterlegt.

Vranitzky


